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§ 27 NO )G Jagdgesellschaft

NO JG 2 - NO Jagdgesetz 1974

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Wenn zwei oder mehrere physische Personen beabsichtigen, ein bestimmtes Jagdgebiet gemeinsam zu pachten, so
haben sie schriftlich einen Gesellschaftsvertrag abzuschlie3en (Jagdgesellschaft).

(2) Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haben die Jagd unter einheitlicher Leitung auszutiben und zu diesem Zweck aus
ihrer Mitte einen Jagdleiter zu bestellen, der die Eignung zur Pachtung einer Genossenschaftsjagd gemaRl § 26 Abs. 1
Z 1 besitzt. Die Ubrigen Mitglieder dirfen vom Erwerb einer Jagdkarte nicht ausgeschlossen sein§ 61).

(3) Der Gesellschaftsvertrag hat samtliche Mitglieder der Jagdgesellschaft mit Namen, Geburtsdaten, Beruf und
Wohnsitz, den bestellten Jagdleiter sowie das Jagdgebiet zu enthalten. Im Gesellschaftsvertrag mulR3 die Verpflichtung
vorgesehen werden, Mitglieder aus der Jagdgesellschaft auszuschlieBen, denen die Jagdkarte rechtskraftig verweigert
oder entzogen worden ist oder die nicht im Besitz einer glltigen Jagdkarte sind.

(4) Zum Abschluf3 des Pachtvertrages namens der Mitglieder der Jagdgesellschaft kann jedes Mitglied bevollmachtigt
werden. Dieses Mitglied hat sich dem Obmanne des Jagdausschusses gegenlber vor Beginn der o&ffentlichen
Versteigerung, bei einer Verpachtung im Wege des freien Ubereinkommens vor Eingehen in die
Vertragsverhandlungen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht sowie des Gesellschaftsvertrages auszuweisen.

(5) In Jagdgebieten mit einem Flachenausmaf von bis zu 300 ha, wenn jedoch in dem Jagdgebiet Rot- oder Gamswild
als Stand- oder Wechselwild vorkommt, bis zu 450 ha, durfen der Jagdgesellschaft nicht mehr als drei Mitglieder
angehoren. Fur weitere angefangene 100 ha, bei Vorkommen von Rot- oder Gamswild als Stand- oder Wechselwild fur
weitere angefangene 150 ha, erhdht sich diese Zahl um je ein weiteres Gesellschaftsmitglied.

(5a) Der Gesellschaftsvertrag ist der Bezirksverwaltungsbehdrde anzuzeigen. Die Bezirksverwaltungsbehorde hat
binnen acht Wochen nach Einlangen der Anzeige die Bildung der Jagdgesellschaft zu versagen, wenn

1. die Jagdgesellschaft oder eines ihrer Mitglieder nicht die Voraussetzungen des Abs. 2 erfillt,
oder

2. der Jagdleiter nicht die Voraussetzungen des8 26 Abs. 1 Z 1 erfullt, oder
3. der Gesellschaftsvertrag nicht die Voraussetzungen des Abs. 3 erfullt, oder
4. (entfallt)

5. diein Abs. 5 genannte Hochstzahl an Gesellschaftsmitgliedern tberschritten wird.

(6) Die Erben eines Mitgliedes der Jagdgesellschaft haben keinen Anspruch auf Eintritt in den Jagdpachtvertrag.

(7) Jede Aufnahme eines Jagdgesellschafters oder jeder Wechsel in der Person des Jagdleiters ist der
Bezirksverwaltungsbehorde anzuzeigen. Diese hat die Aufnahme eines Jagdgesellschafters oder den Wechsel in der
Person des Jagdleiters binnen acht Wochen zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 5a sinngemaf}
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vorliegen oder der Jagdausschul3 der Aufnahme des Jagdgesellschafters nicht zugestimmt hat.

(7a) Das Ausscheiden eines Gesellschaftsmitgliedes ist der Bezirksverwaltungsbehérde und dem Jagdausschull
anzuzeigen. Wenn der Jagdleiter ausscheidet und kein anderes den Voraussetzungen des Abs. 2 entsprechendes
Mitglied zum Jagdleiter bestellt wird, oder wenn die verbleibenden Mitglieder infolge des Ausscheidens eines oder
mehrerer Mitglieder aus der Jagdgesellschaft den Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 und 4 nicht mehr entsprechen, hat
die Bezirksverwaltungsbehorde das Pachtverhaltnis aufzulosen. Bei Wegfall aller Mitglieder einer Jagdgesellschaft bis
auf ein Mitglied ist das Pachtverhaltnis erloschen.

(8) Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haften ricksichtlich aller, wahrend der Zeit ihrer Mitgliedschaft aus der
Jagdpachtung gegenuber der Jagdgenossenschaft hervorgehenden Verbindlichkeiten, insbesondere auch fur den Jagd-
und Wildschaden, zur ungeteilten Hand. In gleicher Weise haften die Mitglieder der Jagdgesellschaft auch fur
Geldstrafen, die dem Jagdleiter wegen Nichterflllung einer die Jagdgesellschaft als Jagdpachter treffenden Handlungs-
oder Unterlassungspflicht auferlegt werden.

(9) Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haben, sofern der Jagdleiter nicht in dem Verwaltungsbezirk, in dem das
Jagdgebiet gelegen ist, seinen Hauptwohnsitz hat, einen in diesem Verwaltungsbezirk mit Hauptwohnsitz wohnhaften
gemeinsamen Vertreter zu bestellen und diesen dem Obmann des Jagdausschusses und der
Bezirksverwaltungsbehorde bekanntzugeben.

In Kraft seit 26.08.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/26
file:///

	§ 27 NÖ JG Jagdgesellschaft
	NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974


